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Genehmigung

1. Genehmigung, Benennung der genehmigten Anlagen
1.1 Nach § 41 Abs. 4 Satz 1 Flurbereinigungsgesetz7 (FlurbG) wird die von dem Amt für regio

nale Landesentwicklung Leine-Weser im Benehmen mit dem Vorstand der Teilnehmerge
meinschaft der Flurbereinigung Algermissen erarbeitete 5. Änderung des Planes über die 
gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen -Plan nach § 41 FlurbG- für die Flurbereini
gung Algermissen Landkreis Hildesheim genehmigt.

1.2 Gegenstand der Genehmigung sind die in den Planunterlagen dargestellten und beschrie
benen gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen mit den
Entwurfs-Nrn.:154, 155, 156, 157, 158 

544, 545, 546
1.3 Die Genehmigung ersetzt im Übrigen alle nach anderen Rechtsvorschriften notwendigen 

Verwaltungsakte (Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmun
gen) sowie sonstige Verwaltungsentscheidungen.

1.4 Die Genehmigung erstreckt sich nicht auf die nur nachrichtlich wiedergegebenen und in den 
Planunterlagen als solche gekennzeichneten Anlagen.

2. Der Plan umfasst folgende Bestandteile und Beihefte1 2:

2.1 Karten
2.1.1 Gebietskarte im Maßstab 1: 25.000
2.1.2 Karte zum Plan nach § 41 FlurbG- im Maßstab 1: 7.500

2.2 Text
2.2.1 Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen (VdAF)
2.2.2 Erläuterungsbericht

2.3 Beihefte2
2.3.1 Beiheft 2-

Naturschutz- und umweltrechtliche Prüfungen und Bestandsaufnahme

3. Die Genehmigung ergeht unter folgenden Auflagen und Bedingungen:
3.1 Die Ausführung der Baumaßnahmen hat unter Beachtung der einschlägigen DIN- und 

Bauvorschriften sowie nach dem allgemein anerkannten Stand der Technik zu erfolgen.
3.2 Vor Beginn der jeweiligen Baumaßnahmen sind einvernehmlich die Fragen der Träger

schaft, der Unterhaltungspflicht und des zukünftigen Eigentums zu klären.
3.3 Für die Wahrung der bodenschutzrechtlichen Belange mit dem Ziel der Vermeidung 

schädlicher Bodenveränderung und dem Erhalt sowie der möglichst naturnahen Wieder-

1 Flurbereiniaunasaesetzes (FlurbG) in der Fassung (i.d.F.) vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch 
Artikel 17 das Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794 -FlurbG.)

2 Die in den Beiheften eingestellten Unterlagen sind nachrichtlicher Art und unterliegen nicht der Plangenehmigung 
nach §41 Abs. 4 Satz 1 FlurbG.
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